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4 . Freitag , - e« » 8 . Fammr 1918 .

Bekanntmachung
Nr . ? a . 1600/41 . 17. K .R .A.

Gvtrefsend Beschlagnahme von Papier zur A«sertig»»O
geklebter Papiersäcke sSackpapiers.

Vom ö . Januar 1918.
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen des

Königlichen Kriegsministcriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt find, jede Zuwiderhandlung »ach 8 6 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 26. April 1917 sReichs-Gesetzbl. S . 270) *
bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgewer-
beS gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu¬
verlässiger Personen vom Handel vom 24. September
ISIS sReichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden .

8 1 . Vs « der Beschlagnahme betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen alle
Mengen von Papier zur Herstellung geklebter Papiersäcke
(Sackpapier ) .

8 2. Beschlagnahme und ihre Wirkung.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

<§ 1 ) werden hierdurch beschlagnahmt .
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬

nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechisgeschäftliche Verfü¬
gungen tiber sie nichtig sind. Den rechtsgckchästlicken
Beifügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3 . Liefernngserlaubuis .
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und

Lieferung von Sackpapier gegen einen Bezugsschein der
Reichssackstelle, Berlin , Lützowstr . Nr . 89, unter den von
dieser Stelle vorgeschricbenen Bedingungen gestattet . BiS
zum 20. Januar 1918 ist die Veräußerung und Lieferung
von Sackpapier auch ohne Bezugsschein erlaubt .

8 4. Berarbeitungserlaubuis .
Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung non

Sackpapier zur Herstellung geklebter Papiersäckc non
mehr als 3000 qcm Sackflächemnhalt gestattet .

8 V. Ausnahmen.
Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen von den

Bestimmungen dieser Bekanntmachung sind eingehend be¬
gründet bei der Neichssackitelle, Berlin , Lützowstr . Nr . 89,
einznreichen . Die Entscheidung trifft die Kriegs-Rvhstosf-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-Ministeriums.

§ 6 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am S. Januar 1918 in

Kraft.
Karlsruhe , den S. Januar 1918.
Der Stellvertretende Kommandierende General :

I § bert . Generalleutnant .
* Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft :

1. :
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

feiteschaffi , beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft
oder kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder N»-
werbsgeschäft über ihn abschließt :

3 wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen- !
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu- t
widerbandelt : I

4. wer den . . erlassenen Ausführunssbrstimmu«- j
gen zuwiderhandell . !

V «rl «ch.

Zwangs - Versteigerung .
Nr B 3/17 Im Wege der Zwangsvollstreckung

soll das in Gemarkung Durlach delegsne , im Grund¬
buche von Durlach zur Zeit der Eintragung des
BersteigerungSvermerkes auf den Namen des Hein¬
rich Lrrik , HosbuchLinder in Durlach , Milkt en-
tum V», und des Gesamtguts der Errungevschasts -
gememschaft zwischen Heinrich Link , Hsjbuch -
bmdrr in Durlach , rmd Ehefrau tzerta geb .
Knaus , Miteigentum V» , eingetragene , nachstehend
beschriebene Grundstück am

Freitag , den LS . Zauuar 1S18,
vsrvnttagS Ä vhr ,

durch das Unterzeichnete Notariat in dessen Dienst¬
räumen dahier, Amtsgerichrsgebäude Zimmer Nr . 9,
versteigert werden .

Der Versteigerungsvermsrkist am 6 , September
1917 in das Grundbuch eingetragen worden .

Tie Einsicht der Mitteilungen des Grundbuch-
arntS , sowie der übrigen das Grundstück betreffen¬
den Nachweisungcn , insbesondere der Schätzungs¬
urkunde ist jedermann gestattet .

Etz ergeht die Aufforderung , Rechte, soweit sie
zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsver»
mrrkeS aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren,
spätestens im B-u steige: ungStermiue vor der Auf¬
forderung zur Abgabe von Geboten anzumelden,
und , wenn der Gläubiger widerspricht , glaubhaft
zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung
deS geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei
der Verteilung des Berste -gern? gserlöses dem An¬
sprüche des Gläubigers und dni übrigen Rechten
nachgesttzt w : rden .

.Diejenigen , welche ein der Versteigerung ent-
gegenstrhende - Recht haben , werden ausgesordert .
vor der Erteilung d ?S Zuschlags dis Aufhebung
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
deizusühren , widrigenfalls iür das Recht der Ver-
stecheruNgserlös au dis Stelle des versteigerten
Gezerrst-uöes tritt

BtschrndMg des zu versteigernde » RrundKücks:
Grundbuch vor Durlach Baud 19 Heft 5 Bestands¬

verzeichnis l , lld . Nr . l .
L«ser1mH N, . 1»7.

2 » 30 gm Hosraits nn OrtSttter Hierauf steht
ein dreistöckiges Wohnhaus m t gewölbtem und
Balkenkeller nebst Hniterbau mit Wohnung , Remise
und gewölbtem Keller

— Krsrrenstrsse Ar. 1 —
cs Nr . 168 (Walz Karl, Privatmann ) , as . Nr . 168
(Heidt Christian , Bäckers Ehsleute ) ;

davon hierher :
die Hofraite mit Wohnhaus und Keller , sowie die
Wohnung im Hinterbau

Schätzung nur Zubehör 20000 Mk.
„

'
chce ., 19890 „

Dur lach , den 29 . November 1917
GroßH. Notariat I als WoSstreckungsgericht.
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Verordnung .
fvom 20. Dezember 1917-

Bekämpf »» , deS Zige » uerumvcie «r , deS Bettels tt»L der
LmKstrercherei »«treffend .

Auf Grund deS § 9 deS Gesetzes über den « elage-
rm :gszpstanb vom 4. Juni 1851 und deS ReichsgesetzeS
vom 11 . Dezember 1915 (Reichs -Gesetzblatt 1915 Sette 818)
bestimme ich im Interesse der öffentlichen Sicherheit für
die zum Großherzogtum Baden und zu den Hohenzollrrn -
schen Landen (Regierungsbezirk Stgmaringen ) gehörigen
Gebietsteile meine » Befehlsbereichs daS Folgende :

z i .
Den Zigeunern und nach Zigeunerart wandernde »

Personen ist eS verboten :
». von Ort zu Ort umherzuziehen ,
d. ihren Aufenthalt innerhalb deS Korptzbererch

ohne vorherige Erlaubnis deS örtlich zuständigen
» ezirk» (Ober ) Amte§ zu nehmen oder , soweit sie
einen Ausenthalt oder Wohnsitz haben , »» ver¬
lassen.

sowie den ihnen durch daS Bezirks (Ober1Amt
auferlegten Meldepflichten und Aufenthalts¬
beschränkungen zuwiderzuhandel «.

S3 .
Unter die Bestimmungen dieser Verordnung falle»

auch diejenigen Personen , die vor Kriegsbeginn alS Zi¬
geuner oder nach Zigeunerari gewandert sind, selbst wen»
ste seitdem einen dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz
genommen haben .

8 ».
Die BezirkS (Ober ) A«mter können
» . Zigeuner und nach Zigeunerart wandernde Per¬

sonen <§Z 1 und 2) nach erfolgter Bestrafung we¬
gen Vergehens gegen diese Verordnung :

st. alle Personen , welche sich ohne genügenden Aus¬
weis umhertreiben und einen festen Wohnsitz nicht
« achzuweisen vermögen , bis zur einwandfreien
Feststellung ihrer Persönlichkeit und Unverdächtig¬
keit in eine Arbeitsstätte , z . B . die Arbeiterkolonie
Ankenbuck (Bezirksamt Villingeni oder in daS po¬
lizeiliche Arbeitshaus Kislau (Bezirksamt Bruch¬
sal) einweisen und verbringen : sie können dort zu
Arbeiten , die ihren Fähigkeiten und den Verhält¬
nissen entsprechen, angehalten werden :

». Arbeitsunfähige , welche im Laufe der letzten 12
Monate mindestens zweimal wegen Bettel - oder
Landstreicherei bestraft sind , auch wider ihren Wil¬
len in eine Kreispflcgeanstalt oder eine sonstige

ceignete Verpflegungsstätte einweisen und „er¬
ringen .

8 4.
ES ist den in ZZ 1 bis 3 genannten Personen verbo¬

ten , den auf § 3 gestützten Anordnungen der Verwal¬
tungsbehörden zuwiderzuhandeln , insbesondere auch die
ihnen zugewiescne Unterkunfts - oder Arbeitsstätte ohne
Erlaubnis zu verlassen oder die rechtmäßig zugeteilte
Arbeit ohne genügenden Grund zu verweigern .

§ S.
Wer den Verboten dieser Verordnung zuwiderha «-

delt oder zu deren Ucbcrtretung aufsordcrt oder anreizt ,
wird , wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Strafe
bestimmen , mit Gefängnis bis zu einem Jahre , beim
Vorliegen mildernder Umstände mit Haft bis zu 6 Woche»
oder mit Geldstrafe bis zu 1 566 ^ bestraft .

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 1 . Januar 1918 in

Kraft .
Gleichzeitig werden die Verordnungen des stellvertre¬

tenden kommandierenden Generals des XlV. Armeekorps
». vom 22. Juli ISIS betreffend Bekämpfung der

Landstreicherei im Kriege — Gesetzes- und Ver¬
ordnungsblatt 1915 Seite 168 — ,

1». vom 11 . September 1915 betreffend Bekämpfung
der Landstreicherei während der Dauer , des Krie -
bes (Zigeunerunwesen ) — Gesetzes- und Verord¬
nungsblatt 1915 Seite 359 —.

«. vom 17. November ISIS betreffend Bekämpfung des
Bettels und der Landstreicherei während des Krie¬
ges (Verwahrung arbeitsunfähiger Bettler ) —
Gesetzes- und Verordnungsblatt 1915 Seite 382 —,
vom 12. August 1916 betreffend Bekämpfung der
Landstreicherei und des Ztgeunerunwesens i » den
Hohenzollernschen Landen ,

anfgehoben .
Karlsruhe , den 30. Dezember 1917.

Ter stell » , kommandierende General des XIV. Armeekorps :
ÄSbert . Generalleutnant .

VsrsrSnung .
(Vom 4 . Januar 1918.)

Den Verkehr mit Getreide , Hülsensrrichten , Bnchavsize»
Mid Hirse auS der Ernte 1817 zu SaatzweAen betreffen».

Zum Vollzüge der Verordnung deS Kriegsernäh -
rungsamtS zur Abänderung der Verordnung über de»
Verkehr mit Getreide . HiÜsensrüchten, Buchweizen und
Hirse an § Ser Ernte 1917 zu Saatzivccken vom 22. Dezem¬
ber 1917 (Reichs -Gesetzblatt Sette 1124) wird verordnet ,
was folg ' :

8 i .
-Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne deS Artikel » 1

Ziffer 1 der Verordnung ist daS Bezirksamt .
Der Prüfung - Vermerk hat zu lauten :
„Geprüft nach Verordnung vom 32 . Dezember 1917.
Großherzogliche - Bezirksamt . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift) ".
PrüfuusSvermerk und Stempel de» Bezirksamts stnV

auf sämtliche» drei Abschnitte« X, 6 und L der Saatkart »
«uf der Vorderseite anz-nbnngen .

8 r .
Die vor Inkrafttreten der Verordnung de» KriegS-

ernährungSamtS vom 22. Dezember 1917 ausgestellte »
Saatkarten über Dommersaatgetreide , auf die eine Belt »,
ferung noch nicht stattgefunden hat , sind unverzüglich de»
Bezirksamt zur Nachprüfung und etwaigen Abstempelung
einznrrichen .

Saatkarten , die von Gemeinden irach dem 27. Dezem¬
ber 1917 ausgestellt worden sind , dürfen in keinem Fall »
mit Prüfungsvermerk und Stempel versehen werden .

8 3.
Die Gemeindebehörden haben die etwa noch in ihre »

Besitz befindlichen Vorräte an Saatkartenrnufiern sofort
an ihren Kommunalverband abzuliesern .

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkk »-

tung in Kraft .
Karlsruhe , den 4. Januar 1918.

8r »ßtz. Mixisterium des Innern .
von Bodman . vr . Schühly .

(Nr . 6137 .) Verordn »»!, z«r Münder »», »er Ver »r -« »«g
Aber de» Verkehr « «t ldetreide, Hülse»fruchte« . Buch«
wetze» und Hirse « K »er Ernte 1»17 z« GmchOvecke» .

Bom 22. Dezember 1917.
Aus Grund des S 8 der Reichsgetreideordnung f<r »t«

Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (R« ichs°Gesetzbl. Seite 007)
wird bestimmt :

Artikel 1 .
I » der Verordnung über den Verkehr mit Gctreidtz

Hülsrnfrüchten , Buchweizen und Hirse au» der Ernte 1917
zu Saatzwecken vom 12 . Juli 1917 in der Fassung de»
Verordnungen vom 2V . September 1917 und 27. Oktober
1917 (Reichö-Gesetzbl. S . 609. 8« , 975) werden folgend ,
Aexderungen vorgenommen :

1. § 1 Abs . 1 Satz 1 erhält folgende Fassung :
Die Veräußerung , der Erwerb und di« Liefe¬

rung von Früchten (W 1 , 2 der Reich- oetreideord -
nung für die Ernte 1917 vom 21. Juni 1917,
Reichs-Gesetzbl. S . 567) zu Daatzwecken ist nur
gegen ein« mit dem PrüfuugSvcrmerk und de»
Stempel der höheren Verwaltungsbehörde ver¬
sehene Saatkarte erlaubt .

2. § 1 Albs - 3 wird gestrichen .
S . 8 7 Satz 1 erhält folgende Fassung :

Die Ausstellung der Saatkartcn sowie der Ge¬
schäftsbetrieb -er Saatgutwirtfchaften und zugeloß
senen Händler unterliegt der Beaufsichtigung »u^ !
die Reichsgetreidestelle.

4. Im § 14 Satz 2 ist hinter den Worten : „t« Vim »g
des " einzusügen : „8 1 Abs. 1 Satz 1".

b. In dem der Verordnung vom 12. Juli 1917 bei¬
gefügten Muster 1 der Saatkarte wird der auf dt»
Ausstellung durch die Gemeind« bezüglich« Vor¬
druck gestrichen.

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Td «e »er vr »M »»

dm »g in Kraft .
verli « , den 32. Dezember 1917.
Der Staatssekretär des KriegSeruährnngSamtSr

» ,n W « l » ow .
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